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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 
B e s c h l u s s v o r l a g e  

 
Vorlage-Nr.: 2008/105 
freigegeben am 16.06.2008 
 
GB 2 Datum: 16.06.2008 
Sachbearbeiter/in: Fritz Sundermann  
 
Entsendung eines Mitgliedes in den Behindertenbeirat beim Landkreis 
Ammerland 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 30.06.2008 Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss 
N 01.07.2008 Verwaltungsausschuss 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Beirat für Senioren in der Gemeinde Rastede wird um Abgabe eines Vorschlages für die 
Entsendung eines Mitgliedes in den Behindertenbeirat beim Landkreis Ammerland gebeten. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Gemäß § 12 Abs. 4 des  Nieders. Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-
gen vom 25.11.2007 hat der Landkreis Ammerland zur Unterstützung bei der Verwirklichung 
der Zielsetzung des Gesetzes einen Beirat oder ein vergleichbares Gremium einzurichten und 
das Nähere durch Satzung zu regeln. Der Landkreis Ammerland beabsichtigt, einen Behinder-
tenbeirat einzurichten und entsprechend der Regelung im Seniorenbeirat einen Vertreter aus 
jeder Gemeinde zu berufen. 
 
Der Beirat für Senioren in der Gemeinde Rastede hat nach § 2 seiner Vereinbarung unter an-
derem die Aufgabe, sich für die Mitwirkung der Behinderten am Leben in der Gemeinschaft 
einzusetzen. Zudem sind im Beirat für Senioren alle Sozialverbände aus der Gemeinde vertre-
ten.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine. 
 
 
Anlagen: 
 
Keine. 


